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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Registereintrags

Initiative Bargeld zählt!

Aktuell seit 21.04.2022 13:43:35

 Frühere/-r Interessenvertreter/-in seit 25.11.2023

Die Initiative Bargeld zählt! hat sich zum Ziel gesetzt, Zugang, Akzeptanz und Verfügbarkeit von

Bargeld in Deutschland sicherzustellen. Die Initiative möchte die Politik für das Thema

Bargeldversorgung und potentielle Entwicklungen in diesem Bereich sensibilisieren und eine

gesellschaftliche Debatte dazu anstoßen. Sie vertritt ein loses Bündnis von KMU-Verbänden.

Registernummer: R004280

Ersteintrag: 21.04.2022

Letzte Änderung: –

Jährliche Aktualisierung: –

Tätigkeitskategorie: Nichtstaatliche Organisation 

(Nichtregierungsorganisation, Plattform oder 

Netzwerk) (GL2022)

Kontaktdaten: Adresse:

Initiative Bargeld zählt!

c/o Andrea Nitsche

 Milbertshofener Str. 6

 80807 München

Deutschland

Telefonnummer: +4915209114828

E-Mail-Adressen:

info@bargeld-zaehlt.de

Webseiten:

www.bargeldzahlt.de

Jährliche finanzielle Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung:
Geschäftsjahr: 01/21 bis 12/21

0 Euro

http://www.bargeldzahlt.de
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1.  

2.  

Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Interessenvertretung:
1 bis 10

Vertretungsberechtigte Person(en):

Andrea Nitsche M.A. 
Funktion: Sprecherin

Telefonnummer: +4915209114828

E-Mail-Adressen:

info@bargeld-zaehlt.de

Dr.  Friedemann Berg 
Funktion: Person, die mit der Interessenvertretung betraut ist

Telefonnummer: +4915161303973

E-Mail-Adressen:

info@bargeld-zaehlt.de

Beschäftigte, die Interessenvertretung unmittelbar ausüben (0)

Zahl der Mitglieder:
16 Mitglieder am 31.01.2022

Beschreibung der Tätigkeit sowie Benennung der Interessen- und 
Vorhabenbereiche

Interessen- und Vorhabenbereiche (2):
Sonstiges im Bereich "Gesellschaftspolitik und soziale Gruppen"; Öffentliche Finanzen, Steuern 

und Abgaben

Die Interessenvertretung wird selbst betrieben

Beschreibung der Tätigkeit:
Die Initiative Bargeld zählt! ist 2020 gegründet worden und hat sich zum Ziel gesetzt, Zugang, 

Akzeptanz und Verfügbarkeit von Bargeld in Deutschland sicherzustellen. Die Initiative möchte 

die Politik für das Thema Bargeldversorgung und potentielle Entwicklungen in diesem Bereich 

sensibilisieren und eine gesellschaftliche Debatte dazu anstoßen.

Covid-19 hat die Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft beschleunigt. Dies gilt auch für 

das Bezahlen. Große Supermarktketten fordern die Bevölkerung flächendeckend nach wie vor 

aktiv zu unbarem Bezahlen auf, obwohl längst feststeht, dass Bargeld auch in der Pandemie im 

Regelfall medizinisch unbedenklich ist. 

Die Nachwirkungen dieser Kampagnen, die auf Fehlinformationen beruhen, sind spürbar. Bargeld 

weist eine Reihe unverzichtbarer positiver Charakteristika auf, die kein anderes Bezahlmittel 

bieten kann. Es sichert zudem die Wahlfreiheit der Bürgerinnen und Bürger beim Bezahlen.
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Vom Charakter her ist Bargeld ein öffentliches Gut, das den Volkswirtschaften von der jeweiligen 

Regierung und Zentralbank zur Verfügung gestellt wird, um ein stabiles Wirtschafts-, Währungs- 

und Finanzsystem zu gewährleisten sowie finanzielle und soziale Teilhabe an der Gesellschaft.

Die Bargeldnutzung und Bargeldversorgung ist jedoch nicht nur wegen der Pandemie gefährdet. 

Seit Jahren ziehen sich kommerzielle Banken immer mehr aus der Versorgung und der 

Handhabung von Bargeld zurück. Filialschließungen, Abbau von Geldausgabeautomaten und 

Geldeinzahlungsmöglichkeiten in der Fläche gehen Hand in Hand mit einer stetigen, teils 

sprunghaften und drastischen Erhöhung von Gebühren für Handel und Unternehmen, die Bargeld 

einzahlen oder ausgegeben haben möchten. Das macht sich vor allem im unternehmerischen 

Mittelstand bemerkbar, der Bargeld vorhält, weil ein großer Teil seiner Kunden nach wie vor mit 

Bargeld zahlt, auf absehbare Zeit mit Bargeld zahlen möchte und erwartet, dass Bargeldzahlung 

möglich ist. 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat sich die Initiative Bargeld zählt! Ende 2020 

gegründet. Ziel ist es, Zugang, Akzeptanz und Verfügbarkeit von Bargeld in Deutschland 

sicherzustellen. Dazu hat die Initiative folgende Forderungen an die Politik:

1. Bargeld ist gesetzliches Zahlungsmittel in Deutschland. 

Forderung: Es ist gesetzlich festzulegen, dass ausnahmslos alle Geschäfte, Dienstleister und 

Einzelhändler in Deutschland verpflichtet sind, Bargeld als Bezahlmittel zu akzeptieren, 

selbstverständlich entsprechend aller gesetzlichen Vorgaben.

2. Die Bargeldversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft muss gesetzlich sichergestellt 

werden. Schweden z.B. hat aufgrund der aktuellen Unterversorgung im Land Anfang 2020 ein 

entsprechendes Gesetz erlassen, um die Bargeldversorgung im Land sicherzustellen.

Forderung: Es muss sichergestellt werden, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in 

angemessener Entfernung (nach Vorgaben der Politik) Zugang zu Bargeld haben. Das gilt sowohl 

für Bargeldeinzahlungen als auch für Auszahlungen/Abheben.

3. Vom Charakter her ist Bargeld ein öffentliches Gut, das der Nation von der jeweiligen Regierung 

und Zentralbank zur Verfügung gestellt wird, um ein stabiles Wirtschafts-, Währungs- und 

Finanzsystem zu gewährleisten sowie Teilhabe an der Gesellschaft. Dieser ursprüngliche Charakter 

und Zweck des Bargelds als öffentliches Gut wird inzwischen von kommerziellen Banken 

unterlaufen, indem sie immer höhere  Gebühren für das Handling von Bargeld von Unternehmen 

verlangen. Auch Privatpersonen sind immer häufiger mit hohen Gebühren konfrontiert, wenn sie 

Geld am Automaten abheben.

Forderung: Die Politik hat sicherzustellen, dass Gebühren für den Bezug und die Einzahlung sowie 

das Handling von Bargeld insgesamt für Unternehmen einen regulierten Höchstsatz von 0,05% der 

betreffenden Summe nicht überschreiten dürfen.

Auftraggeberinnen und Auftraggeber (0)



    

        Seite 4 von 4

        R004280 – Detailansicht vom 21.04.2022 um 13:43 Uhr

Zuwendungen oder Zuschüsse der öffentlichen Hand

Geschäftsjahr: 01/21 bis 12/21

Keine Zuwendungen oder Zuschüsse über 20.000 Euro erhalten.

Schenkungen Dritter

Geschäftsjahr: 01/21 bis 12/21

Keine Schenkungen über 20.000 Euro erhalten.
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